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1 Vorhabensträger 
Der Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 22/02 �Ortseingang Wittgensdorf, Untere 
Hauptstraße� wurde am 28.06.2022 gefasst. Vorhabensträger ist hierbei die 

Stadt Chemnitz 
Markt 1 
09111 Chemnitz 

2 Zweck des Vorhabens 
Der Ortschaftsrat beabsichtigt die Sicherung und Weiterentwicklung von Wohnbau-
grundstücken entlang der Unteren Hauptstraße K 6152 sowie am Waldweg. Diese Flä-
chen werden als allgemeine Wohngebiete (WA) ausgewiesen. Somit können Wohnge-
bäude sowie die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nichtstörende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke errichtet werden. Für diese Privatgrund-
stücke liegen bereits vereinzelt Anfragen zur Bebauung in der Stadtverwaltung Chem-
nitz vor. 

Der Chemnitztalradweg wird offiziell als Europaradweg Mulde � Chemnitz � Mittelgebir-
ge und umgangssprachlich als Chemnitztalradweg bezeichnet.  

Darüber hinaus wird die Entwicklung der Freifläche entlang des Chemnitztalradwegs 
zwischen Unterer Hauptstraße und Kleingartenanlage als sonstiges Sondergebiet mit 
hohem Grünanteil (SO) angestrebt. Das Gebiet wird in 3 Teilgebiete (TG) untergliedert, 
welche mit TG 1 �Biergarten�, TG 2 �Stellplatz� sowie TG 3 �Ausstellung und Kultur� be-
zeichnet. 

Für diesen Gesamtbereich an der Unteren Hauptstraße wurde deshalb der B-Plan 
22/02 �Ortseingang Wittgensdorf, Untere Hauptstraße� durch die Stadt Chemnitz aufge-
stellt. 

3 Planungsgrundlagen und Projektabgrenzung 
Durch DE Planungsgesellschaft Stollberg mbH soll eine Vorzugslösung der Entwässe-
rung des B-Plangebietes 22/02 mittels Variantenuntersuchung herausgearbeitet wer-
den. Hauptaugenmerk ist dabei auf den Regenwasseranfall zu richten. 

Für die Schmutzwasserentsorgung ist die Möglichkeit gegeben am vorhandenen 
Mischwasserkanal in der Hauptstraße anzubinden, da die anfallenden Mengen unter  1 
l/s ohne Relevanz für die Ableitungsfähigkeit liegen. Eine detaillierte Untersuchung dazu 
erübrigt sich damit. 

Für die Gebietsbetrachtung liegt eine Vermessung des Vermessungsbüros Kraft, 
Chemnitz vom Dezember 2022 mit einem Lagebezug ETRS89-UTM33 und Höhensys-
tem DHHN2016 vor.  

Darüber hinaus wurde bisher keine Baugrunduntersuchung beauftragt, welche die vor-
handenen Bodenschichten darstellt und verlässliche Aussagen zur Versickerungsfähig-
keit gibt. Diese Aufwendungen sollen erst in weiteren Planungsphasen erfolgen.  

Im Zuge der Bearbeitung liegt einerseits bereits eine Stellungnahme des Entsorgungs-
betriebs der Stadt Chemnitz vor. Darüber hinaus fand eine Vorabstimmung im Techni-
schen Rathaus mit den wesentlichen Projektbeteiligten zur Entwässerung, Auftraggeber 
Stadt Chemnitz, Untere Wasserbehörde, ESC sowie dem Planer statt. Hierbei wurden 
theoretisch mögliche Variantenbetrachtungen vorabgestimmt. 
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Der Bebauungsplan weist für die allgemeine Wohnbebauung maximal 2-geschossige 
Gebäude aus. Für das Sondergebiet sind 1-geschossige Gebäude mit 19,0 x 21,0 
(Schirmbar mit Küchenanbau) sowie 13,1 x 19,0 m (kulturelles Zentrum / Kunsthalle mit 
Pförtnerhaus) angegeben. Hinzu kommt noch der Sanitärtrakt mit 12,0 x 3,2 m. Sämtli-
che im Plan ausgewiesenen Baugrundstücke befinden sich in privater Hand, so dass 
nach gegenwärtigem Stand keine öffentliche Bebauung vorgesehen ist. 

Die Entwässerung der Unteren Hauptstraße soll am vorhandenen Mischwasserkanal 
verbleiben und erfordert keine separate Betrachtung in der Entwässerungskonzeption. 

Insgesamt soll die vorhandene Begrünung durch den im Bebauungsplan vorgegebene 
Maßnahmen unterstützt und weitestgehend beibehalten werden. 

4 Bestehende Verhältnisse 

4.1 Lage und Topografie 

Der Stadtteil Wittgensdorf liegt im Norden des Oberzentrums Chemnitz, nördlich der 
BAB 4 Chemnitz-Dresden, ca. 2,3 km nordwestlich der Anschlussstelle Chemnitz-
Glösa. Das zu betrachtende Gebiet befindet sich westlich der B107 sowie des Gewäs-
sers Chemnitz entlang der Unteren Hauptstraße und wird durch den Chemnitztalradweg 
geteilt. Letzterer führt über die in Nord-Süd-Richtung verlaufende ehemalige Bahntras-
se. 

Westlich schließt sich das Landschaftsschutzgebiet �Mulden-Chemnitztal� an, welches 
die Aue des Chemnitz-Flusses darstellt. 

Das Gelände fällt von Süd (ca. 282 müDHHN) nach Nord (ca. 275 müDHHN) bis zum 
Schützwaldbach, wobei westlich der Unteren Hauptstraße sich ein steil ansteigender 
Hang anschließt. Dieser beginnt am westlichen Planrand bei ca. 287 m und fällt zur Un-
teren Hauptstraße hin und steigt anschließend bis 299,5 müDHHN deutlich an. Außer-
halb des Plangebietes befinden sich weiter ansteigende Wiesenflächen. 

Das östliche Plangebiet ist um 276 müDHHN hoch gelegen und nahezu eben. 

 
Abbildung 1: Lageplan (unmaßstäblich) 

Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt knapp 500 m, die Ost-West-Ausdehnung ca. 210 m, 
mit dem südlichen Bereich der Unteren Hauptstraße sogar bis 340 m. 
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Das Plangebiet umfasst ca. 4 ha und kann in 3 Teilgebiete gegliedert werden: 

 Wohnbebauung Untere Hauptstraße / Waldweg (WA1 und WA2 sowie WA3) 

Dieser Bereich zeichnet sich durch eine enorme Hanglage aus. 

 �Radlerhof� Chemnitztalweg (SO � Freizeit und Kulturfläche) 

Die vorhandene fast eben erscheinende Freifläche soll kultiviert und für eine Rast 
am Chemnitztalradweg attraktiv gestaltet werden. Die Fläche schließt sich nördlich 
der Unteren Hauptstraße an und reicht bis zur Kleingartenanlage. Westlich wird 
die Fläche durch den Radweg abgegrenzt. Das Gebiet wurde ursprünglich von der 
Bahn genutzt. Die Altanlagen wurden bereits abgebrochen und entfernt, so dass 
eine neue Nutzung der gegenwärtigen Brachfläche ermöglicht wird. 

 bestehende Bebauung Untere Hauptstraße, alte Bahngebäude (WA 4 � Untere 
Hauptstraße 208 und WA 5 � Untere Hauptstraße 212) 

Eine weitere Teilfläche umfasst die bestehenden Wohngebäude südlich der Unte-
ren Hauptstraße, gegenüber des konzeptionellen �Radlerhofs�. 

 
Abbildung 2: Lageplan (unmaßstäblich) 

Der unterhalb des Sondergebiets vorbeifließende Schützwaldbach ist ein Gewässer II. 
Ordnung und befindet sich damit in Zuständigkeit der Stadt Chemnitz.  

Nach Rücksprache mit Herrn Müller (Verkehrs- und Tiefbauamt, Sachgebiet Unterhal-
tung von Brücken, Wasserbau der Stadt Chemnitz) liegen für das Gewässer keine hyd-
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raulischen Angaben oder Berechnungen vor. Der Schützwaldbach mündet nach relativ 
kurzem Fließweg und Unterquerung des Radwegs in den Fluss Chemnitz. 

4.2 Vorhandene Entwässerung 

In der Unteren Hauptstraße im westlichen Planbereich wurde ein Mischwassersammler 
DN 500 verlegt. In diesen mündet die Regenwasserkanalisation des östlichen Planbe-
reiches. Nach dem Zusammenschluss fließt die Mischwasserkanalisation in DN 1000 
dem RÜB mit anschließender Pumpstation zu. Im Waldweg befindet sich eine Drucklei-
tung, welche auf den Mischwassersammler aufgebunden ist. 

  

Abbildung 3: Weg zum Regenüberlaufbecken 
Abbildung 4: Regenüberlaufbecken mit Abwas-

serpumpwerk 

Die Straßenentwässerung, insbesondere der Kreisstraße 6152, ist an den Mischwas-
serkanal angeschlossen und wird somit schadlos abgeleitet. Eine Änderung dieser 
grundsätzlichen Entwässerungsart  soll auch in der Variantenbetrachtung nicht vorge-
nommen werden, da letztlich eine Mischwasserbehandlung bzw. -vergleichmäßigung im 
schon vorhandenen Regenüberlaufbecken und die Abwasserbehandlung nach Überlei-
tung mittels Druckleitung zur Zentralkläranlage Heinersdorf gewährleistet ist. 

Für das Bebauungsgebiet liegen dem ESC keine detaillierten Angaben über die bisheri-
ge Grundstücksentwässerungen vor. Gleiches gilt für Aussagen hinsichtlich der Ver-
bringung der Regenwässer in den Anliegergrundstücken. 

Es kann anhand vorhandener Planunterlagen und Ortsbesichtigungen davon ausge-
gangen werden, dass die Wohnbebauung Untere Hauptstraße und Waldweg an den 
Mischwassersammler angebunden sind. Die Besonderheit besteht jedoch darin, dass in 
der Unteren Hauptstraße im westlichen Abschnitt ein Mischwasserkanal DN 500 bis DN 
1000 in der Straße vorhanden ist. Im östlichen Teil der Unteren Hauptstraße befindet 
sich lediglich eine Straßenentwässerung DN 300 B, die auf Höhe der Zuwegung zu den 
Regenüberlaufbecken und Pumpwerk infolge des Grundstücksanschlusses SO-Gebiet 
zum Mischwasserkanal wird. An den SW-Grundstücksanschluss des SO-Gebietes ist 
das vorhandene Gebäude Untere Hauptstraße 223 bereits angeschlossen, welches als 
kulturelles Zentrum ausgebaut werden soll. Des Weiteren besteht bereits eine An-
schlussleitung in das Gebiet, so dass der Radlerhof selbst schmutzwasserseitig unprob-
lematisch angebunden werden kann. Parallel befinden sich auf dem Gelände Regen-
wasserkanäle, die an den verrohrten Schützwaldbach angeschlossen sind, welcher in 
nördlicher Richtung verläuft und nach ca. 270 m nach der Anbindung in die Chemnitz 
mündet. Der Fließweg ist teils verrohrt, teils als offene Gräben gestaltet. 

Die Anschlusskanäle rühren offensichtlich von der ehemaligen Bebauung her und kön-
nen grundsätzlich, nach Prüfung des Bauzustandes und ggf. erforderlichen Reparatu-
ren, weiterhin genutzt werden. Die Dach- und Flächenentwässerung der Unteren 
Hauptstraße 223 ist bereits auf diesem Fließweg angeschlossen. Im Waldweg selbst ist 
nur eine Druckleitung DN 50 PEHD (da 65) vorhanden. Diese reicht bis zum Bebau-
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ungsende am Waldrand. Die Grundstücke Waldweg besitzen jeweils SW-
Hausanschlussleitungen. Aufgrund der geringen Nennweite der Druckleitung kann da-
von ausgegangen werden, dass keine Regenwässer angeschlossen sind. 

 
Abbildung 5: Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

In Bereichen ohne Kanalentwässerung erfolgt der Regenwasserablauf i.d.R. auf unbe-
festigte Grünflächen, um dort mehr oder weniger schnell zu versickern. Dies kann flä-
chig oder in Mulden erfolgen, wie dies in den Teileinzugsgebieten EG 1, 3 und SO-
Gebiet sowie auf dem unbefestigten Parkplatz gegenwärtig anzunehmen ist. Eine tech-
nologische Unterstützung erfolgt gegenwärtig nicht. 

4.3 Einzugsgebiet 

Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Regenwässer der Dach-
flächen von Wohngebäuden oder Garagen / Carports als unbelastet gelten und keiner 
Behandlung bedürfen und ohne Reinigung verbracht oder abgeleitet werden können, da 
diese der Flächengruppe D nach DWA-A 102 zugeordnet werden. Für andere Oberflä-
chenwässer bedarf dies einer Einzelbetrachtung. Es wird deshalb für die Flächen EG 1 
bis 5 angenommen, dass lediglich Terrassen sowie private KFZ-Stellflächen hergestellt 
werden. Diese Flächen werden der Flächengruppe VW1 oder V1 zugeordnet. Diese 
vorgenannten Flächengruppen D, VW1 und V1sind in der Belastungskategorie I enthal-
ten und erfordern keine weitere Behandlung der anfallenden Regenwässer. Die 19 KFZ- 
und 2 Behinderten-Stellplätze des SO-Gebietes werden der Flächengruppe V1 zuge-
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ordnet, da davon ausgegangen wird, dass die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
(DTV) unter 300 Fahrzeugen liegt. Falls eine höhere Frequentierung geplant oder er-
wartet wird, erfolgt die Zuordnung in die Flächengruppe V2 und somit Belastungskate-
gorie II. Hier wird, wenn das anfallende Regenwasser nicht in den Mischwasserkanal 
abgeleitet wird, eine separate Reinigung erforderlich. Dies ist bei Versickerung sowie 
Einleitung in den Schützwaldbach der Fall! 

 
Abbildung 6: Einteilung des B-Plangebietes 22/02 in Entwässerungsgebiete 

Das B-Plangebiet wurde in 6 Entwässerungsgebiete mit EG 1-5 und EG SO gegliedert, 
welche sich an die Teilbereiche WA 1-5 und SO anlehnen. Es ergibt sich hierbei eine 
Gesamtgröße von 4,122 ha.  
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Teilfläche EG 1 (allgemeines Wohngebiet � Bereich WA 1) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 0,531 ha die nordwestliche Wohnbebauung 
Waldweg 5 bis 9 (Fl.-St. 669/o, 670/a, 670/b, 670/c). Es befindet sich zwischen der 
Feldzuwegung und dem nördlich angrenzenden Waldgebiet. 

 
Abbildung 7: B-Plangebiet EG 1 (Bereich WA 1) 

Die Grundstücke Waldweg 5, 7 und 9 sind bereits bebaut. Das nördliche Flurstück 
670/c darf nicht bebaut werden! Die Grundstücke weisen i.Ü. eine Höhendifferenz zwi-
schen 10 und 15 m auf! Der Waldweg ist bis zur Einfahrt Nr. 7 asphaltiert (ca. 65 m vom 
Kreuzungsbereich, siehe Abbildung 8) und talseitig mit einem Bord versehen. Eine 
Straßenentwässerung mit Einläufen ist jedoch nicht vorhanden. Danach ist dieser unbe-
festigt ausgeführt, wenngleich talseitig am Grundstück ein Bordverlauf vorhanden ist. 
Das Regenwasser fließt damit entlang des Waldwegs bis zur Hauptstraße ab und wird 
dort von den Straßeneinläufen der Hauptstraße (soweit hydraulisch möglich) mit aufge-
nommen. Hier besteht bei Bedarf jedoch die Möglichkeit der Regenwasserableitung in 
den Straßenrandgraben (über Birco-Ablaufrinne oder auf Lücke gesetzte Borde) und 
damit eine Anbindung an den fast horizontal verlaufenden Graben parallel zum Radweg 
in Richtung Schützwaldbach. Mit dieser Maßnahme könnte der Mischwasserhaupt-
sammler in der Unteren Hauptstraße partiell von Regenwasser entlastet werden. 
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Abbildung 8: Waldweg 7 Abbildung 9: Fl.-St. 670b 

Teilfläche EG 2 (allgemeines Wohngebiet � Bereich WA 2) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 1,402 ha die westliche Wohnbebauung Untere 
Hauptstraße 145 bis 149, Waldweg 1 und 3 (Fl.-St. 669/a bis 669/n). Sie wird von dem 
westlich angrenzenden unbefestigten Weg, welcher sich westlich der Grundstücke zur 
Wiesen- und Feldfläche führt sowie nördlich von einem unbefestigten Zugang zu vorge-
nannten Wiesen- und Feldfläche eingegrenzt. 

  
Abbildung 10: Westliche Plangrenze Abbildung 11: Untere Hauptstraße in westl. Richtg. 

Die Fläche ist vor allem durch eine enorme Hanglage mit westlichem Anstieg gekenn-
zeichnet. Danach schließt sich, außerhalb des Bebauungsplanes Wiesen- und Feldflä-
chen an. 

  

Abbildung 12: Untere Hauptstraße 145c 
Abbildung 13: Untere Hauptstraße in nördliche 

Richtung 

Von den insgesamt 14 Flurstücken sind 8 mit Bungalows und 3 mit Wohngebäuden 
(Untere Hauptstraße Nr. 145, 147, 149) bebaut.  

Die 3 Flurstücke 669/c, 669/h und 669/n sind unbebaut. Die durchschnittliche Grund-
stücksgröße beträgt 1.000 m2 bzw. 0,10 ha. 
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Abbildung 14: B-Plangebiet EG 2 (Bereich WA 2) 

Der Höhenunterschied beginnt bei etwa 4 m und steigt danach sehr schnell bereits am 
Anfangsgrundstück auf 10 m und weiter auf bis zu 19 m Höhendifferenz an. 
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Teilfläche EG 3 (allgemeines Wohngebiet � Bereich WA 3) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 0,315 ha die Wohnbebauung Waldweg 2 und 
Untere Hauptstraße 155 (Fl.-St. 723/6) zwischen EG 1 am westlichen Waldweg und 
Chemnitztalradweg / SO-Gebiet. 

 
Abbildung 15: B-Plangebiet EG 3 (Bereich WA 3) 

Der Höhenunterschied bewegt sich zwischen 0 m an der Kreuzung Untere Hauptstraße 
/ Waldweg und steigt bis auf ca. 3 m aufgrund des Verlaufes des Waldweges an. 

  
Abbildung 16: Kreuzungsbereich Untere 

Hauptstraße / Waldweg 
Abbildung 17: Untere Hauptstraße 155 
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Teilfläche EG 4 (allgemeines Wohngebiet � Bereich WA 4) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 0,046 ha die vorhandene 2-stöckige Wohnbe-
bauung Untere Hauptstraße 208 (Fl.-St. 938/11) gegenüber der SO-Fläche. 

  
Abbildung 18: Untere Hauptstraße 208, links Nr. 

212 
Abbildung 19: Untere Hauptstraße 

Die Fläche umfasst lediglich das bebaute Einzelgrundstück. Südwestlich der Teilfläche 
verläuft ein Weg in das Landschaftsschutzgebiet, über den auch das Regenüberlaufbe-
cken sowie die Pumpstation erreichbar sind. An der südlichen unmittelbaren Grund-
stücksgrenze besteht die Anschlussmöglichkeit an den Schacht N3S250 auf den 
Mischwasserkanal DN 1000 SB. 

 
Abbildung 20: B-Plangebiet EG 4 (westlich) und EG 5 (östlich) 

 

Teilfläche EG 5 (allgemeines Wohngebiet � Bereich WA 5) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 0,189 ha die vorhandene Wohnbebauung Un-
tere Hauptstraße 212 (Fl.-St. 722/b und 886/3). Diese schließt sich der Fläche EG 4 an 
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und wird im Osten durch die Bushaltestelle �Zum Chemnitztalradweg� sowie anschlie-
ßende Wendestelle begrenzt. 

  
Abbildung 21: Bushalte- und Wendestelle, da-

hinter Untere Hauptstraße 212 
Abbildung 22: Bushalte- und Wendestelle   

Untere Hauptstraße 

Die Fläche umfasst lediglich das bebaute Einzelgrundstück, welches zur Straße hin mit 
Bäumen und Hecken bepflanzt ist, um einen Sicht- und Emissionsschutz zu ermögli-
chen. Anhand der Unterlagen des ESC kann davon ausgegangen werden, dass die 
Schmutzwässer über eine Druckleitung an den Schacht N3S260 neben der Straße zur 
Pumpstation angeschlossen sind. Aussagen zur Regenwasserverbringung liegen nicht 
vor. Es kann von einer gegenwärtigen Verbringung auf dem Grundstück ausgegangen 
werden. 

 

Teilfläche EG SO-Gebiet (Freizeit und Kultur) � �Radlerhof� (Bereich SO) 

Die Fläche umfasst mit einer Größe von 0,513 ha den als �Freizeit- und Kultur� ausge-
wiesenen Bereich nördlich der Unteren Hauptstraße (Fl.-St. 707/62 und 707/54) und 
östlich des Chemnitztalradweges. 

 
Abbildung 23: Konzept �Radlerhof� 01/2023 (gedrehte Ausrichtung) 
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Mit der Entwicklung soll der Erholungs- und Freizeitfunktion Rechnung getragen und ein 
touristisch attraktives Ziel geschaffen werden. 

  
Abbildung 24: Blick auf die Sonderfläche, 

rechts Untere Hauptstraße 208 (EG 4) 
Abbildung 25: Chemnitztalradweg / SO-Gebiet 

Hier sollen neben der Unteren Hauptstraße KFZ-Parkflächen angelegt werden. Außer-
dem ist eine Schirmbar mit Küchenanbau (ca. 253 m2) sowie ein kulturelles Zentrum 
(ca. 250 m2) vorgesehen. Darüber hinaus soll ein Sanitärbereich mit 36 m2 entstehen. 
Die Dachflächen betragen somit insgesamt 539 m2. Das Areal soll ferner mit viel Grün-
bepflanzung abgerundet werden. Die Angaben stammen aus der Rahmenplanung des 
Vermessungsbüros Stoklossa, Rochlitz mit Stand vom 12.01.2023. 

An der südwestlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Anschlussschacht an die 
Mischwasserkanalisation Untere Hauptstraße. Dieser kann aus planerischer Sicht zur 
Schmutzwasserableitung für das SO-Gebiet genutzt werden. Das Gebäude Untere 
Hauptstraße 223, welches zum kulturellen Zentrum ausgebaut werden soll, ist hier be-
reits schmutzwasserseitig angebunden. Darüber hinaus befindet sich ein weiterer SW-
Kanal bis in den Bereich der zukünftigen Schirmbar, so dass alle schmutzwasserseiti-
gen Voraussetzungen erfüllt scheinen, auch um den geplanten Sanitärbereich an-
schließen zu können. 

  
Abbildung 26: Vorhandener Grundstücksan-

schluss zum MWK Untere Hauptstraße 
Abbildung 27: Vorhandene RW-Kanalisation 

An der nördlichen Grenze des Sondergebiets verläuft der verrohrte Schützwaldbach. 
Auf diesen sind Regenwasserkanäle aufgebunden, welche bislang das Grundstück, 
einschließlich der Unteren Hauptstraße 223, entwässern. Der Fließweg kann grundsätz-
lich weiterhin genutzt werden. Es ist jedoch vor der Oberflächengestaltung zu empfeh-
len, dass eine optische Inspektion (TV-Untersuchung) zur Feststellung des Kanalzu-
standes durchgeführt wird. 

Der Parkplatz ist weitestgehend als unbefestigte Fläche mit sandgeschlämmter Schot-
terdecke bereits vorhanden und sollte so verbleiben, einzig die beiden Behindertenpark-
flächen sollen asphaltiert werden. 
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Abbildung 28: Blick auf die Sonderfläche bei 

Regen (vorderer Teil) 
Abbildung 29: Blick auf die Sonderfläche bei 

Regen (hinterer Teil) 

Bei einer nochmaligen Ortsbegehung am 26.01.2024 bei einem unmittelbaren Nieder-
schlag konnte festgestellt werden, dass keine Wasserlachen auf den Flächen zu sehen 
waren, so dass die Versickerung offensichtlich schon jetzt funktioniert. 

In diesem Zusammenhang konnte auch ein naheliegender Brunnen gesichtet werden, 
der einen Grundwasserstand von 2 m unter Gelände aufwies und das bei einer regen-
reichen Zeit des letzten Monats, der sogar zu Weihnachten mit leichten Überflutungen 
der Chemnitz einherging. Damit ist auch bei einer denkbaren extra anzulegenden Ver-
sickerungsanlage ein Mindestabstand des Versickerungshorizonts mit einem Mindest-
abstand von 1m  zum Grundwasserhorizont leicht herstellbar. 

Es kann deshalb auch ohne eine explizite kf-Wert Untersuchungung eingeschätzt wer-
den, dass die Versickerungsmöglichkeit im Sondergebiet gegeben ist. Es versteht sich 
natürlich von selbst, dass ein sogenannter �Schluckversuch� mit Kf-Wertermittlung diese 
Einschätzung erhärten und absichern kann. 

Restflächen / Straßenflächen 

Es ergibt sich insgesamt eine Gesamtfläche des Plangebietes von 4,122 ha. Die �übri-
gen� 1,126 ha umfassen die Untere Hauptstraße sowie den Waldweg selbst. Darüber 
hinaus ist der Chemnitztalradweg mit Parkplatz westlich der Unteren Hauptstraße sowie 
unmittelbar angrenzende Grünflächen entlang des Radweges enthalten. 

Die Fläche zwischen Unterer Hauptstraße und Chemnitztalradweg wird als unbefestigte 
Parkfläche genutzt. Außerdem besitzt dieser Bereich des Flurstücks 938/17 zahlreiche 
Büsche und Bäume. Eine Wiesenfläche mit Einzelbäumen ist auf dem nördlichen Teil 
zwischen Parkplatz und SO-Gebiet vorhanden. 

  
Abbildung 30: Parkplatz Untere Hauptstraße, 

dahinter Radweg 
Abbildung 31: Chemnitztalradweg (li) 

Die Untere Hauptstraße besitzt eine Straßenentwässerung, welche an den Mischwas-
serkanal angeschlossen ist. 
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4.4 Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 

Baugrunduntersuchungen liegen für das Plangebiet noch nicht vor. Es sind jedoch im 
Bereich der Wohnbebauung entlang der Unteren Hauptstraße teilweise bereits zu Tage 
tretende Felsformationen oberflächig sichtbar. 

Unmittelbar außerhalb des Bebauungsplanes schließt sich die Aue der Chemnitz als 
Überflutungsfläche bei HQ100 an. Insofern sind hier entsprechende Bodenschichten 
Sandlehme, Aueböden, Schotterablagerungen und Altsedimente usw. zu erwarten, die 
grundsätzlich eine Versickerung ermöglichen könnten. Die Mächtigkeit kann dabei lt. 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden im Chemnitztal bis zu 4 
m erreichen. Im Nord- und Südwesten sind Gneis und Glimmerschiefer vorhanden. Hier 
könnten auch Kluftgrundwasserleiter auftreten. 

Die Gebiete EG 4 und 5 sind durch Böschungen unmittelbar höher gelegen. Wobei 
ebenfalls die weiteren Flächen durch Böschungen nicht gefährdet sind. 

  
Abbildung 32: Überflutungsflächen (südlich 

Untere Hauptstraße 208 und 212) 
Abbildung 33: Überflutungsflächen, rechts 

Bushaltestelle 

Das Plangebiet selbst befindet sich entsprechend der Hochwassergefahrenkarte der 
Stadt Chemnitz, Blatt 2 Draisdorf, Wittgensdorf außerhalb eines Hochwasserereignis-
ses  des Flusses Chemnitz HQ100. 

Inwiefern Grundwasserschichten oberflächennah vorliegen, kann aufgrund fehlender 
Untersuchungen noch nicht konkret beurteilt werden. Es liegt allerdings die Vermutung 
nah, dass sich eine Grundwasserströmung in Richtung des Flusses Chemnitz ausgebil-
det hat und so mit der Fließhöhe im Fluss selbst korrespondiert. In der Talaue sind 
oberflächennahe Grundwasseranschnitte möglich. Diese unterliegen Schwankungen, je 
nach hydrologischer Situation. Eine Versickerung erscheint möglich, da, wie schon er-
wähnt, ein Brunnen vorgefunden worden ist, der einen Wasserstand von 2m im Januar 
2024 unter Gelände gezeigt hat. Die notwendige Höhendifferenz von 1m für den Ab-
stand von Versickerungsanlagen zum Grundwasserhorizont ist damit herstellbar. 

 

5 Gemeindestruktur 
Das Plangebiet ist durch vorhandene und perspektivische allgemeine Wohnbebauung 
der privaten Grundstücke gekennzeichnet. Gewerbe ist im Plangebiet nicht vorhanden, 
schließt sich jedoch an das Betrachtungsgebiet unmittelbar an (Bauservice und Tischle-
rei Neubert, Untere Hauptstraße 206). 

Es ist vorgesehen die im Bebauungsplan ausgewiesene Freizeit und Kulturfläche gast-
ronomisch zu entwickeln. Hierzu ist eine Schirmbar mit Küchenanbau sowie ein Kultu-
relles Zentrum und ein kleiner Sanitärtrakt konzipiert. 
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6 Berechnungsgrundlagen 
Wie eingangs erwähnt, ist für diese Variantenbetrachtung nur die Regenwasserablei-
tung relevant. 

Für den Berechnungsregen werden die Grundsätze des Regelwerkes angesetzt. 

In der DWA-A 118 (Tabelle 4) wird die Regendauer mit 10 Minuten festgelegt. Ausnah-
men bilden eine Geländeneigung unter 1 % und weniger als 50 % Befestigung (→ 15 
Minuten) sowie eine Geländeneigung von mehr als 4 % und mehr als 50 % Befestigung 
(→ 5 Minuten). 

Anhand der DWA-A 118 / DIN-EN 752 ist die Häufigkeit des Bemessungsregens mit 
n=0,5 anzunehmen. 

Anhand des KOSTRA- DWD 2020, Spalte 184, Zeile 141 (Chemnitz-Wittgensdorf) 
ergibt sich bei einer Dauerstufe D in Höhe von 10 Minuten und einer Regenhäufigkeit 
von n=0,5 Jahre (Wiederkehrintervall 2 Jahre) eine Regenspende von 210,0 l/s * ha. 

Für die Wohnbebauung fallen dann bei 150 bis 200 m2 befestigte Fläche (Wohngebäu-
de, Garage/Carport und ggf. Terrasse) bei Ansetzung des Bemessungsregens und ei-
nem Abflussbeiwert von 0,90 insgesamt 2,8 bis 3,8 l/s Regenwasser je Grundstück an. 
Von einer Optimierung der Befestigung in Form von Begrünung, offenes Fugensystem 
oder gar unbefestigte Wege wird in der Betrachtung aus Sicherheitsgründen nicht aus-
gegangen. 

Für das Teilgebiet EG 2 sind 11 Grundstücke an der Unteren Hauptstraße ausgewiesen 
und weitere 2 im Waldweg, so dass für die 13 Grundstücke 36,4 bis 49,4 l/s Regenwas-
seranfall zugrunde gelegt werden können. Somit kann weitestgehend eine Entwässe-
rungsleitung DN 200 bis 250 eingesetzt werden. 

Hinzu kommen die 3 Grundstücke Waldweg, die im EG 1 vorhanden sind. Hier fallen 
8,4 bis 11,4 l/s an. Diese wären aufgrund der guten Gefälleverhältnisse grundsätzlich 
problemlos in einer Kanalisation DN 150 ableitbar. 

Am Kreuzungsbereich zum Waldweg sind somit 44,8 bis 60,8 /s Regenwasseranfall 
abzuleiten. Die beiden Grundstücke in EG 3 erhöhen diesen um 8,4 bis 7,6 l/s auf 53,2 
l/s bis 68,4 l/s. Somit sollte eine übliche Regenwasserleitung mit DN 300 ausreichend 
sein. Für die geplanten Flächen im SO-Gebiet fallen für die 539 m2 insgesamt 10,2 l/s 
an. Auf der mit 185 m2 ausgewiesenen Asphaltfläche fallen weitere 3,5 l/s an. 

Es erscheint gegenwärtig völlig unproblematisch, dass im Bereich des Sondergebiets 
anfallende Oberflächenwässer über die bereits vorhandenen Rohrleitungen zum 
Schützwaldbach abgeleitet werden können, wenn die Zustandserfassung mittels Vide-
obefahrung nichts anderweitig dokumentieren sollte. Aber auch eine Versickerung im 
Sondergebiet erscheint für Regenwasser möglich, wie im vorigen Abschnitt bereits nä-
her beschrieben. Eine noch grundsätzlich vorhandene Möglichkeit der Anbindung der 
Regenwässer an den Mischwasserkanal in der Unteren Hauptstraße wird nicht favori-
siert, da hier eine Drosselung und Volumenrückhaltung mindestens notwendig wäre, 
aber der Entwässerungsbetrieb der Stadt Chemnitz gerade versucht, so viel, wie mög-
lich, an Regenwasser bei Mischwasserkanälen auszugrenzen, um die abgeschlagenen 
Schmutzfrachten an Regenüberläufen oder Regenüberlaufbauwerken zu vermindern. 

7 Variantenbetrachtung 
Für zentrale Entwässerungslösungen sind die finanziellen Mittel der Stadt Chemnitz 
sehr beschränkt, da die Entgelte dem ESC bzw. der eins Energie in Sachsen GmbH & 
Co.KG zufließen.  
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Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz hatte bereits in Vorgesprächen mitgeteilt, 
dass zumindest aktuell keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen bzw. in diesem 
Bereich eingeplant sind. Seitens der Stadt Chemnitz sind ebenfalls die finanziellen Mög-
lichkeiten zur Umsetzung sehr eingeschränkt, wenn man beispielsweise an die ansich 
notwendige Regenwasserentsorgungsanlage im Waldweg denkt, die keine Regenwas-
serleitung bzw. Straßeneinläufe aufweist. Insofern werden zentrale Lösungsmöglichkei-
ten aufgrund der offenen Finanzierung schwer umsetzbar sein. Unbeschadet dessen 
sollen jedoch technische Lösungen in der nachfolgenden Variantenbetrachtung aufge-
zeigt werden. 

Die Kostenschätzungen beziehen sich auf das aktuelle Preisniveau. 

7.1 Schmutzwasserableitung 

Der Anschluss der Schmutzwässer auf den vorhandenen Mischwasserkanal kann ent-
sprechend der Stellungnahme des Entsorgungsbetriebes Chemnitz (ESC) vom 
09.03.2023 als unproblematisch angesehen werden und wird durch den Entsorger im 
Grundsatz bestätigt. 

7.2 Regenwasserableitung 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht und unter Berücksichtigung des Wasserhaushaltsge-
setzes ist der Verbleib des Regenwassers (soweit unbelastet) am der Anfallort grund-
sätzlich zu bevorzugen. Dieser Grundsatz lässt ich jedoch nicht immer umsetzen, so 
dass nach alternativen Ableitungen gesucht werden muss. 

Für das Regenwasser werden deshalb nachfolgende Möglichkeiten betrachtet, die auf 
die jeweiligen vorgenannten 3 Teilgebiete des Bebauungsplanes Anwendung finden 
könnten: 

- Versickerung (gegebenenfalls zentral) 

- Verdunstung 
- Ableitung in den vorhandenen Graben / Schützwaldbach (gegebenenfalls mit 

zentraler Rückhaltung) 
- Ableitung in den vorhandenen Mischwasserkanal Untere Hauptstraße 

Es wird in der nachfolgenden Betrachtung, insbesondere im Bereich der Wohnbebau-
ung auf zentrale (gemeinsam) und dezentrale Lösungen (jeweils einzeln)  eingegangen. 

Für Aussagen über Versickerung sind Baugrundgutachten mit Schluckversuch (Versi-
ckerungstest zur Kf-Wert Ermittlung) angeraten, um die erforderlichen Randbedingun-
gen abzuklären (Sickerfähigkeit, Abstand zum Grundwasserleiter). Aufgrund der Hang-
lage und Nähe zu den Gewässern Schützwaldbach und Chemnitz sind deshalb Unter-
suchungen zur Absicherung spätestens im Bereich von Entwurfs-
/Genehmigungsplanung unerlässlich! 

7.2.0 Allgemeines 
Erfahrungsgemäß umfassen die Wohngebäude in etwa 8 x 10 bis 10 x 14 m Grundflä-
che, so dass unter Berücksichtigung von Garagen bzw. Carports sowie befestigten Hof-
flächen ca. 200 m2 (entspricht 0,02 ha) als befestigte Fläche pro Grundstück angesetzt 
werden können. Hierin sind bereits perspektivische Flächenbefestigungen mit enthalten, 
die sich im Laufe der Zeit mit ergeben können. Bei einem Abflussbeiwert von 0,90 ergibt 
sich für die befestigten Flächen somit ein Regenwasseranfall von 3,8 l/s (0,02 ha x 0,90 
x 210 l/s x ha) pro Grundstück. 
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Es ist sicher zu stellen, dass oberhalb der Flächen EG 1 und EG 2 die angrenzenden 
Feld- und Wiesen nicht in die geplante bzw. vorhandene Wohnbebauung entwässern, 
da diese Wassermengen gegenwärtig in der Betrachtung nicht berücksichtigt sind! 
Rechtlich hat jeder Grundstückseigentümer dafür Sorge zu tragen, dass unterhalb sei-
nes Grundstückes kein Schaden entsteht. Insofern können die Grundstückseigentümer 
an der Unteren Hauptstraße nicht für Wassermengen aus den oberhalb liegenden Feld- 
und Wiesenflächen verantwortlich gemacht werden. 

Grundsätzlich sollten die Regenwasseranfälle durch bauliche Möglichkeiten vermindert 
bzw. optimiert werden. Dabei können sowohl Begrünungen als auch offene Fugensys-
teme oder unbefestigte Zuwegungen zum Einsatz kommen. 

Die Herstellung von Straßenrandgräben zur Ableitung oder Versickerung der anfallen-
den Regenwässer ist entlang der Flächen EG 1 des Waldweges und EG 2 der Unteren 
Hauptstraße anhand fehlenden Platzes nicht möglich. Auch sind der Einordnung von 
Speichern Grenzen gesetzt, insbesondere durch Grundstücksgrenzen. 

7.2.1 Variante 1: Versickerung 
Im Falle einer Versickerung verbleibt das anfallende Regenwasser an Ort und Stelle 
und ist gegenüber einer Ableitung zu bevorzugen. Es stellt in der Regel die einfachste 
und natürlichste Form der Regenwasserbewirtschaftung dar. Sie setzt jedoch einen 
Flächenbedarf voraus, welcher im städtischen Bereich nicht immer gegeben ist. Inso-
fern sind hier insbesondere für die Wohnbebauungen Einzellösungen mit entsprechend 
überschaubaren Anforderungen zu bevorzugen. Gleichfalls sollte die Versiegelung mi-
nimiert werden und insbesondere bei der Entwicklung des �Radlerhofs� die vorgesehe-
nen Wege und Parkflächen mit wasserdurchlässigem Material angelegt werden. Das 
bedeutet weniger Asphalt, mehr Pflaster, vorzugsweise mit offenem Fugensystem, oder 
sandgeschlämmte Schotterdecken. 

Eine Versickerung der anfallenden Regenwässer in einem Mulden-Rigolen-System oder 
in Versickerungsschächte ist aufgrund der Hanglage sowie zu Tage tretende Felsvor-
sprünge im westlichen Plangebiet der Unteren Hauptstraße, als EG 1 und 2 bezeichnet, 
nicht als umsetzbare Lösungsvariante zu erwarten. Es liegen hier keine Angaben über 
Grundwasserstände oder Schichtenwässer, beispielsweise infolge der Hanglagen vor. 
Im Gegenteil, eventuell versickertes Regenwasser kann aufgrund der starken Hanglage 
im unteren Teil des Grundstücks quellartig wieder austreten, da der schon sichtbare 
Fels keine Versickerungsmöglichkeit ins Grundwasser erwarten lässt und eine Barriere 
darstellen dürfte. 

Eine Zusammenführung der Regenwässer mit Versickerung auf der Fläche 938/17 (sie-
he Übersichtslageplan in Höhe Hausnummer 149 Untere Hauptstraße) wäre technisch 
grundsätzlich denkbar, wenngleich dann die Finanzierung der Entwässerungsleitungs-
sammelleitung mit Versickerungsanlage offen wäre und zumindest den einzelnen ange-
schlossenen Grundstücken schwer zuordenbar wäre. 

Die Kanallänge ergibt sich mit ca. 405 m bis auf den Parkplatz (in Höhe Untere Haupt-
straße 149), einschließlich des Waldweges. Dieser Parkplatz könnte im B-Plan als ex-
pliziter Bereich für die Regenwasserentsorgung ausgewiesen werden. Ob und wann 
das umsetzbar wäre kann vom Bearbeiter jetzt ohnehin noch nicht eingeschätzt wer-
den. 

Bei durchschnittlichen Aufwendungen in Höhe von 750 Euro netto / m � 892,50 Euro 
brutto / m ergeben sich etwa 304.000 Euro netto / 361.500 Euro brutto. Zusätzlich 
kommt die eigentliche Versickerungsanlage hinzu, deren Volumen von der Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.  
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Bei günstigen Werten von ca. 3,5 * 10-5 wäre ein Volumen ab etwa 70 m3 erforderlich, 
was rund 25.000 Euro brutto kosten könnte, so dass insgesamt ca. 386.500 Euro brutto 
aufzuwenden wären.  

Bewegt sich der kf-Wert bei ca. 1 * 10-6, so könnte sich das erforderliche Volumen vo-
raussichtlich auf etwa 260 m3 erhöhen. Die Angaben wurden anhand im Chemnitzer 
Umland in den letzten Monaten bemessenen Versickerungsanlagen interpoliert. 

Die vorgenannten Angaben sind jedoch lediglich zur Orientierung zu sehen und insbe-
sondere von den örtlichen Bodenverhältnissen und Medienlagen sowie der tatsächlich 
möglichen Trassenführung abhängig! Die Angaben beziehen sich lediglich auf die 
Grundstücksentwässerung regenwasserseitig und beinhalten keine Straßenentwässe-
rung des Waldweges. Bei dessen Einbeziehung wäre das Versickerungsvolumen ent-
sprechend zu erhöhen. Pragmatischer erscheint jedoch für den Waldweg das Oberflä-
chenwasser kurz vor der Unteren Hauptstraße in einer (Birco)Sammelrinne zu fassen 
und dem Randgraben neben der Unteren Hauptstraße zuzuführen, so dass damit ein 
neuer Fließweg parallel zum Radweg Richtung Schützwaldbach genutzt würde. Das 
würde, wie vom Entwässerungsbetrieb der Stadt gewünscht zu einer Ausgrenzung von 
Regenwasser im Mischwasserkanal beitragen.   

Die Einordnung samt Platzbedarf für den Versickerungsstandort wäre dabei abhängig 
von möglichen Versickerungswerten, wobei diese im Kf-Wert bis maximal 5 x 10-6 m/s 
zulässig sind. Insofern können gegenwärtig hier keine abschließenden Aussagen ohne 
Versickerungsversuch getroffen werden. Eine Herstellung im Bereich des vorhandenen 
Parkplatzes, um die auch die bestehende Begrünung unberührt zu belassen, wäre 
denkbar. Aus planerischer Sicht erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass die Versi-
ckerung der gesamten am Hang liegenden Grundstücke aufgrund der offensichtlichen 
topographischen Gegebenheiten möglich wird. 

Alternativ wäre auch eine zentrale Versickerung auf dem SO-Gebiet denkbar, wenn-
gleich hier privatrechtliche Belange zum Tragen kommen. Einerseits müsste eine Re-
genwasserableitung von voraussichtlich 410 m Länge (!) allein für die Grundstücke an 
der Unteren Hauptstraße hergestellt werden. Hinzu kommt die Versickerungsanlage 
selbst. Andererseits ist eine Regelung der Bewirtschaftung samt Betriebsaufwendungen 
für Kanalisation und Versickerungsanlage zu treffen. 

  
Abbildung 34: Hanglage im Bereich der Unte-

ren Hauptstraße (EG 1 und 2) 
Abbildung 35: Fels (oberirdisch) im Bereich EG 

1 und 2 

Darüber hinaus wären jedoch Versickerungsflächen in den flachen Teilbereichen EG 3 
bis 5, einschließlich der Sonderfläche grundsätzlich denkbar. Einschränkend ist hierbei 
der erforderliche Platzbedarf, welcher in den jeweiligen Grundstücken bereitzustellen 
wäre. Dies erscheint zumindest für die Untere Hauptstraße 202 (EG 4) fraglich. Ob die 
Nähe zum Schützwaldbach für das SO-Gebiet nachteilig ist, kann ebenfalls nicht ohne 
Baugrunduntersuchung beurteilt werden. Eine Wasserstandsmessung im Brunnen ne-
ben der Unteren Hauptstraße ergab jedoch, wie erwähnt, eine Tiefe des Wasserspie-
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gels von 2,00 m unter Geländeoberkante, so dass von einer grundsätzlichen Versicke-
rungsfähigkeit ausgegangen werden kann. Die Versickerungsanlagen könnten als Mul-
den oder Rigolen in den Grünflächenbereich des Sondergebietes eingebunden werden. 

Für eine konkrete Bemessung sind in den jeweiligen Grundstücken, vorzugsweise im 
Bereich der geplanten Versickerungsanlagen, Baugrunduntersuchungen mit kf-Wert-
Ermittlung (Schluckversuche) erforderlich. 

Für die Versickerung sind neben dem Arbeitsblatt DWA-A 138 auch das Merkblatt zur 
Durchführung eines Sickerversuches für die Versickerung von Niederschlagswasser 
sowie das Protokoll über die Durchführung eines Sickerversuches des Umweltamtes 
der Stadt Chemnitz zu Grunde zu legen. 

7.2.2 Variante 2: Verdunstung 
In den Vorgesprächen ist die Variante von Verdunstung der Regenwässer aufgeworfen 
worden. Diese Möglichkeit erfordert in der Regel größere Flächen, in denen das Re-
genwasser gespeichert wird und über eine große spezifische Oberfläche über Sonne 
oder Luft / Wind verdunsten kann. Im Bereich der Wohnbebauung wird dies planungs-
seitig kritisch gesehen, da aufgrund der Hanglage, aber auch wegen der zum Teil über-
schaubaren Grundstücksgrößen diese Variante nur sehr schwer umsetzbar ist.  

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass eine Verdunstung schattenfrei erfol-
gen sollte, das bedeutet, dass kein oder zumindest wenig Bewuchs die Verdunstungs-
fläche überdeckt. Außerdem ist die wechselhafte Verdunstung über das gesamte Jahr 
zu betrachten, so dass im Sommerhalbjahr bessere Ergebnisse als im Winterhalbjahr 
erzielt werden können. Ohnehin sind Verdunstungen eher in innerstädtischen Räumen 
zweckmäßig und werden zunehmend eingesetzt, da sie das Mikroklima in durch Beton-
bauten der sich im Sommer zu stark erhitzenden Wohnbereiche durchaus verbessern 
bzw. entgegen wirken können. Im hier betrachteten Bereich entfällt jedoch diese Be-
trachtungsweise, da es sich im weitesten Sinn regional um den Bereich der Talaue des 
Chemnitzflusses handelt und auch keine dichte Bebauung vorliegt. 

Die anfallenden Regenwässer könnten lediglich vorzugsweise auf den Dächern, die 
dann als Flachdach/Gründach ausgebildet werden sollten, verdunsten. Darüber hinaus 
sind Speicher anzulegen, um die anfallenden Mengen bei unzureichender Verduns-
tungsmöglichkeit zwischenspeichern zu können.  

Darüber hinaus wird eine Pumpe erforderlich, welche die Wässer auf die Verdunstungs-
fläche (Dach) gegebenenfalls wieder zurückbringt. Ob diese Aufwendungen unter dem 
Eindruck der gegenwärtigen Stromtarife zielführend sind, bleibt dem Einzelnen überlas-
sen und werden hier vom Bearbeiter nicht favorisiert. 

Für das Sondergebiet wäre aus planerischer Sicht theoretisch ausreichend Platz für ein 
Verdunstungsbecken vorhanden, der jedoch dann nicht direkt für eine ebenfalls wün-
schenswerte Begrünung zur Verfügung stehen würde. 

7.2.3 Variante 3: Ableitung in den Graben / Schützwaldbach 
Als weitere Entwässerungsvariante wird die Ableitung in den Graben nördlich des 
Waldweges bis zur Einleitung in den Schützwaldbach betrachtet. Eine hydraulische Be-
trachtung des Schützwaldbachs selbst infolge der Einleitung von Regenwässern ist 
hierbei nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Grundsätzlich kann jedoch vorausge-
schickt werden, dass die ehemals stark befestigte Fläche (Fabrik und Bahngelände) 
deutlich höhere Abflusswerte aufwies, als jetzt konzipiert sind. Man könnte das Vorha-
ben fast als eine allseits gewünschte Entsiegelungsmaßnahme bezeichnen.  
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Abbildung 36: Graben entlang der Grund-

stücksgrenze Waldweg 2/Untere Hauptstraße 
Abbildung 37: offener Graben mit Bewuchs 

westlich bzw. parallel Radweg 

Bis zum Grabenbeginn nach der abzweigenden Straße Waldweg ist entgegen Fließrich-
tung allerdings kein weiterer Entwässerungsgraben vorhanden, müsste aber zusätzlich 
auf einer Länge von ca. 300 m bis zum Anbindepunkt hergestellt werden. Problematisch 
dürfte hierbei die geringe Grabentiefe von lediglich 0,50 m am Kreuzungsbereich Untere 
Hauptstraße / Waldweg sein. Der 60 m lange Graben erreicht eine Tiefe von etwa 
1,40m. Aufgrund der zusätzlichen Regenwasserableitung ist eine Querung gleichfalls 
herzustellen, so dass die Einmündung in den Graben parallel des Chemnitztalradweges 
erfolgt.  

Die vorhandene Querung DN 300 B (Auslauf 274,29 müDHHN) mündet in den weiter 
verlaufenden Graben entlang des Radweges bis das Regenwasser zum ca. 130 m ent-
fernten Schützwaldbach einmündet (273,87 müDHHN Grabensohle, Überlaufschwelle 
des Baches am gemessenen Bauwerk 273,96 müDHHN). Dieser Graben besitzt somit 
nahezu kein Sohlgefälle (274,29 m gegenüber 273,96 m sind 0,33 m). Unter Berück-
sichtigung von Fließhöhen reduziert sich der Höhenunterschied entsprechend!  

  
Abbildung 38: Untere Hauptstraße 145 Abbildung 39: Untere Hauptstraße 

 

Die erforderliche Verrohrung würde demnach entlang der Unteren Hauptstraße ca. 380 
m umfassen und von den Tiefenlagen der Medien abhängig sein. Die Verlegung könnte, 
wenn medienseitig möglich, im Fußweg (siehe Abbildung 38 und Abbildung 39) sowie 
dessen Randbereich zu den Grundstücken, sofern vorhanden, erfolgen. Zusätzlich wäre 
eine 90 m lange Ableitung im Waldweg notwendig. 

Aus hydraulischer Sicht und unter Berücksichtigung des Regelwerkes sollten Nennwei-
ten von 250 und 300 mm eingesetzt werden. Anhand der geringen abzuleitenden Was-
sermengen am Beginn ist eine entsprechende Reduzierung der Mindestnennweite von 
300 auf 250 mm begründbar. Insofern könnte je nach Gefälleverhältnisse mit DN 200 
bzw. 250 begonnen werden um je nach Anschluss auf DN 300 zu erhöhen. 
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Für die Gesamtlänge von 470 m werden sich bei Ansetzung von durchschnittlich 750 
Euro netto / m � 892,50 Euro brutto / m (Erdarbeiten, ggf. Sicherungsarbeiten an Medi-
en und Grundstücken sowie Verkehrssicherung) voraussichtliche Baukosten zur Re-
genwasserableitung der Teilflächen EG 1 bis 3 in Höhe von 352.500 Euro netto / 
419.500 Euro brutto bis an den Graben nördliche der Unteren Hauptstraße ergeben. 
Rechnerisch würden sich hierbei für die 18 Grundstücke 23.300 Euro brutto je Grund-
stück ergeben.  

Zusätzlich würden sich noch für den Graben Aufwendungen zur Ertüchtigung bis zum 
Schützwaldbach notwendig machen! 

 
Abbildung 40: Leitungstrassen 
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Für den Anschluss der Fläche der Unteren Hauptstraße 206 (EG 4) wäre eine 30 m 
lange Entwässerungsleitung erforderlich, die mit ca. 30.000 Euro netto / 35.700 Euro 
brutto zu Buche schlägt. Offen ist an dieser Stelle, ob seitens der Verkehrsbehörde die 
Sperrung mit offener Bauausführung genehmigt werden würde. Andererseits wäre eine 
geschlossene Verlegung mittels Rohrvortrieb technisch ebenfalls umsetzbar, wenn-
gleich hier aufgrund der erforderlichen Baugruben und Gerätschaften mit wesentlich 
höheren Aufwendungen zu rechnen ist und dies für ein Einzelgrundstück wirtschaftlich 
fragwürdig sein dürfte. 

Die Fläche Untere Hauptstraße 212 (EG 5) wäre gleichfalls an den Graben anschließ-
bar. Die Trassenlänge würde bis zum Anschlusspunkt auf dem Grundstück Nr. 202 (EG 
4) etwa 60 m betragen. Eine direkte Verbindung ca. 80 m, was bei Geländehöhen am 
Gebäude von 275,90 müDHHN grenzwertig sein dürfte. Des Weiteren gelten die vori-
gen Ausführungen zu den finanziellen Aufwendungen analog. Insgesamt muss jedoch 
diese Entwässerungsvariante für die Fläche EG 5 als technisch problematisch und un-
wirtschaftlich angesehen werden. 

Das SO-Gebiet ist bislang bereits an den Schützwaldbach über eine Regenwasserka-
nalisation DN 300 angebunden, an der die vorhandene Bebauung ihr Regenwasser ab-
leitet. Diese kann auch grundsätzlich weiterhin genutzt werden. Hier können darüber 
hinaus die 2 kleinen Gebäude - Schirmbar sowie das Toilettengebäude angebunden 
werden.  

Alternativ wäre die generelle Versickerung aufgrund der geringen zu versickernden 
Dachflächen denkbar, setzt jedoch Baugrunduntersuchung (u.a. Schluckversuch zur kf-
Wert-Ermittlung) voraus. Die unbefestigten Flächen sind bereits grundsätzlich versicke-
rungsfähig hergestellt worden. Eine Wasserstandsmessung (2,00 m unter GOK) hat 
ergeben, dass grundsätzlich eine Versickerung möglich sein sollte. Da bereits jedoch 
die Regenwasserleitungen zur Ableitung bis zum Schützwaldbach zur Verfügung ste-
hen erscheint eine eventuelle Forderung zur Versickerung nur schwer nachvollziehbar 
insbesondere wenn man den schon erwähnten Fakt bedenkt, dass vorher eine nahezu 
flächendeckende Bebauung/Versiegelung in diesem Bereich vorhanden war und die 
Ablaufwerte sich durch das bekannte Vorhaben extrem verringert. Diese Entscheidung 
bleibt jedoch regelmäßig der Unteren Wasserbehörde vorbehalten. 

7.2.4 Variante 4: Ableitung in dem Mischwasserkanal 
Eine direkte Ableitung der Regenwässer in den Mischwasserkanal Untere Hauptstraße 
ist hydraulisch entsprechend der Stellungnahme des ESC ungedrosselt nicht möglich! 
Entsprechend der Stellungnahme ist vorgegeben: 

� Bei Neubauvorhaben ist der Abfluss von Niederschlagswasser ins öffentli-
che Abwassersystem auf 10% des anfallenden Niederschlagswasserabfluss 
zu begrenzen. �  

Insofern sind als weitere Variante Speichermöglichkeiten mit Drosselung des Abflusses 
vor der Einleitung in die vorhandene Kanalisation herzustellen.  

Für die Zwischenspeicherung können beispielsweise Retentionszisternen eingesetzt 
werden, die über eine Schwimmerdrossel die Ablaufmenge begrenzbar ableiten. Die 
Behältergrößen sind abhängig von der angeschlossenen Fläche sowie abzuleitenden 
Wassermenge. Für die Wohnbebauung kann i.d.R. eine Retentionszisterne mit einem 
Rückhaltevolumen sowie einem zusätzlichen Nutzwasservolumen in die Planung auf-
genommen werden. Die Retentionszisternen sollten eine Zwangsentleerung besitzen. 
Das Volumen der Zisternen dienen quasi als Sicherheitszuschlag und wird für die ei-
gentliche Bemessung nicht mit angerechnet. 
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Die jeweilige reduzierte Einleitmenge der Grundstücke in den Mischwasserkanal beträgt 
rechnerisch 0,3 bis 0,4 l/s, was einem Rückhaltevolumen von etwa 4 bis 5 m3 ent-
spricht. Für die Gebiete EG 1 bis 3 mit 16 Grundstücken würden somit je nach tatsäch-
licher Befestigung insgesamt nur ca. 5 bis 6 l/s gedrosselt eingeleitet. 

Durch die Speicherung ergäbe sich die Möglichkeit der Nutzung für Gebrauchszwecke, 
für die eine Trinkwasserqualität nicht erforderlich ist. Insbesondere die Gartenbewässe-
rung ist als Verwendungszweck des Regenwassers naheliegend und steigert die Ak-
zeptanz dieser Lösungsmöglichkeit für den jeweiligen Grundstücksbesitzer. Diese Nut-
zungsart kommt ohnehin, wenn auch im kleinen Umfang, dem Wasserhaushalt und der 
Begrünung der Hanglagen zu Gute. 

Eine Ableitung der beiden geplanten Gebäude des SO-Gebietes ist analog an den 
Straßen- bzw. Regenwasserkanal in der Unteren Hauptstraße möglich. Die Sohlhöhen 
des Sammlers DN 300 bewegen sich um 273,89 müDHHN, wobei das Gelände sich bei 
275,25 bis 275,50 müDHHN bewegt. Insofern ist eine Ableitung problemlos möglich, 
vorausgesetzt dass keine Unterkellerung hergestellt wird. Diese ist im Bereich und der 
Nähe zur Chemnitz jedoch ohnehin unzweckmäßig. 

Die Aufwendungen für eine 7,5 m3 große Retentionszisterne (Rückhaltung und Spei-
cherung), anhand einer Beispielbemessung für den Chemnitzer Raum, einschließlich 
der Erdarbeiten, bewegen sich voraussichtlich in etwa bei 7.000 bis 10.000 Euro netto, 
je nach Ort/Untergrund der Einordnung und entsprechenden Leitungslängen.  

Für die Fahrradraststätte wäre das prinzipiell auch möglich, es sollte dann die Zisterne 
im Bereich des Parkplatzes eingeordnet werden, so dass das Kulturelle Zentrum sowie 
die Schirmbar mit Küchenbereich angeschlossen werden können und gleichzeitig eine 
Zugängigkeit gewährleistet werden kann. Für den überdachten Sanitärbereich sollten 
vorzugsweise aufgrund der überschaubaren Größe von 36 m2 eine Versickerung oder 
Nutzung für die umliegende Begrünung nachgedacht werden. Gleichwohl wäre auch 
hier der Anschluss mit auf 10 % reduziertem Abfluss in die Mischwasserkanalisation 
Untere Hauptstraße denkbar, stellt aber keine Vorzugsvariante dar, da andere Entwäs-
serungen bereits existieren. 

7.2.5 Zusammenfassung der Varianten 
Grundsätzlich sind für das Plangebiet zentrale und dezentrale Entwässerungsmöglich-
keiten denkbar und auch umsetzbar.  

Diese lassen sich nachfolgend aus den vorangegangenen Einzelbetrachtungen kurz 
zusammenfassen. 

Aufgrund der topografischen und geologischen Verhältnisse erscheinen dezentrale Ver-
sickerungsanlagen der Variante 1 für das Gebiet EG 1 und 2 praktisch nahezu ausge-
schlossen. In wie weit alternativ eine Regenwasserversickerung für die Teilgebiete EG 
3 bis 5 und SO-Gebiet möglich ist, bleibt Baugrunduntersuchungen vorbehalten. 

Die in Variante 2 aufgenommene Verdunstung erscheint für die Privatgrundstücke auf-
grund der beengten Platzverhältnisse sowie topografischen Gegebenheiten insbeson-
dere in den Wintermonaten als schwierig. Aufgrund des erforderlichen Flächenbedarfes 
wäre auf dem Sondergebiet eine Umsetzung denkbar, die jedoch zu Lasten der Begrü-
nung gehen würde. 

Die Variante 3 mit Ableitung in den Graben und Abfluss zum Schützwaldbach ist wegen 
Höhenverhältnissen im Bereich vor der Einbindung in den Bach nicht ohne weiteres 
umsetzbar (Grabennachprofilierung unbedingt notwendig). Grundsätzlich ist die hydrau-
lische Betrachtung des weiteren Bachlaufs, welche nicht Auftragsbestandteil in dieser 
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Variantenbetrachtung ist, eine eventuell zu erwartende Forderung der Unteren Wasser-
behörde als Voraussetzung zur Ableitung der Regenwässer auf diesem Fließweg. 

Der offene Graben besitzt auf einer Länge von 130 m nahezu kein Längsgefälle. An-
hand der vorhandenen Leitungsquerung ist darüber hinaus lediglich 40 cm zwischen 
Auslauf und Überlauf in den Bach als theoretische Gefälle vorhanden! In Anbetracht der 
erforderlichen Leitungstrassen von 470 m für die Flächen EG 1 und 2 sowie 30 m (EG 
4) und 60 m (EG 5 bis EG 4) mit den verbunden entsprechenden Investitionen, ist die-
ser Lösungsansatz realistisch zumindest kurzfristig nicht umsetzbar.  

Einzig die Anbindung der als Freizeit- und Kultur ausgewiesenen Sonderfläche an den 
Schützwaldbach kann über die bereits vorhandenen Regenwasserkanäle verbleiben. 

Prinzipiell sind, wie in Variante 4 ausgeführt, für sämtliche Bebauungsflächen dezentra-
le Rückhaltungen mit gedrosselter Einleitung in das Kanalnetz des ESC möglich. 

Grundsätzlich wäre auch eine Kombination von Entwässerungsvarianten denkbar. So 
könnten begrünte Dächer angelegt werden, die die abzuleitende Menge reduziert. Da-
nach wäre eine Retentionszisterne denkbar, um aufgefangenes Regenwasser zur Nut-
zung im Grundstück zu ermöglichen. Der überschüssige Anteil könnte, wenn möglich, 
versickert werden. Ansonsten verbleibt abschließend nur die auf 10 % eingedrosselte 
Ableitung zum Mischwasserkanal. 

8 Vorzugslösung 
Grundsätzlich wird als Vorzugslösung herausgearbeitet, dass gemäß Forderungen des 
Wasserhaushaltgesetzes das Regenwasser aus den Grundstücken in den Grundstü-
cken selbst zur Versickerung gebracht wird.  

Sollte aufgrund der Untergrundverhältnisse (z.B. Fels bis zur Oberfläche�), insbeson-
dere im Bereich EG 1 und EG 2 dies nicht möglich werden, soll die Versickerung auf 
dem unbefestigten Parkplatz östlich der Unteren Hauptstraße perspektivisch zentral 
erfolgen (siehe Lageplan), so dass ein Verbleib im unmittelbaren Umfeld des Anfalls 
immer noch gewährleistet werden kann. Für die Zusammenführung und Ableitung zur 
Parkfläche sind neue Entwässerungskanäle notwendig. Falls jedoch der Untergrund 
auch hier keine Versickerung zulässt, sollte in den jeweiligen Grundstücken eine Rück-
haltung mit Retentionszisterne mit reduzierter Ableitung/Drosselung auf 10 % der Re-
genwassermenge in die vorhandene Mischwasserkanalisation realisiert werden und 
stellt damit eine realistische Alternative dar. 

Die Einordnung kann dabei unmittelbar an der Grundstücksgrenze erfolgen, um somit 
die Haltungslängen zu den Hausanschlussleitungen kurz zu halten. Die erforderlichen 
Investaufwendungen sind im Rahmen der Erschließung und Gebäudebaus mit bis zu 
10.000 Euro (netto) pro Grundstück durchaus überschaubar und zumutbar. Immerhin 
entfällt ja auch für jedes Grundstück die separate Errichtung einer eigenen vollbiologi-
schen Kläranlage. 

Für das Sondergebiet, insbesondere die Schirmbar mit Küchenanbau samt Kulturelles 
Zentrum und Sanitärtrakt sollte die Versickerung der Regenwässer nicht im Vorhinein 
ausgeschlossen werden. Es wurden jedoch vor Ort Regenwasserkanäle vorgefunden 
(bis DN 300), die als Vorzugsvariante genutzt werden sollten und das Regenwasser von 
ansich nur 3 kleinen Gebäuden (Dachflächen) in Richtung Schützwaldbach unproble-
matisch ableiten können, immer vorausgesetzt, dass Kanalvideobefahrungen die Nutz-
barkeit der RW-Kanäle  absichern. Auf die erhebliche Reduzierung der Regenwasser-
mengen durch drastische Verringerung der versiegelten Flächen gegenüber dem Urzu-
stand soll an dieser Stelle nochmals erinnert werden. 
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Der Verfasser geht davon aus, dass sich das zu betrachtende Gelände im Bereich der 
großräumigen Chemnitzaue befindet und sich so versickerungsfähige Untergründe als 
durchaus realistisch vermuten lassen, so dass dann auch dieser Variante den Vorzug 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz eingeräumt werden sollte, was die PKW-Stellflächen im 
Bereich des Sondergebietes anbetrifft (sandgeschlämmte Schotterdecke wird als völlig 
ausreichend angesehen..). 

9 Rechtsverhältnisse 
Das nord-süd verlaufende Flurstück 938/17 der Gemarkung Wittgensdorf befindet sich 
in öffentlicher Hand. Es umfasst den Chemnitztalradweg sowie die westlich der Unteren 
Hauptstraße angrenzende Park- und Grünfläche. Das Flurstück verläuft über die Kreis-
straße zwischen EG 3 und SO-Gebiet. 

Die übrigen Grundstücke, außerhalb der Straßenflächen sind Privatgrundstücke. 

10 Schlussbemerkung 
 
Aufgabenstellung war die Betrachtung der Entwässerung im Baugebiet Nr. 22/02. Dabei 
wurde insbesondere für die Gebiete an der Unteren Hauptstraße keine zusätzlichen 
Wassermengen aus oberliegenden Wiesen- und Feldflächen berücksichtigt, da diese 
aus rechtlicher Sicht nicht in die Privatgrundstücke entwässern dürfen. Mögliche Was-
serführungen aus dieser Fläche durch die Grundstücke sind nicht bekannt und deshalb 
auch nicht abflusswirksam. Bei der oben geschilderten Vorzugsvariante sind die Grund-
stücksentwässerungen separat je Grundstück zu betrachten, dass auch auf die Rechts-
lage im Sondergebiet zutrifft und eine gemeinsame Leitungsführung im Öffentlichkeits-
bereich wurde nicht favorisiert. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mr haben IhreAnfrage von einsenergiein Sachsen GmbH & Co.KG (eins) erlialten und nehmen hiermit zu den
;n des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) Stellung.

Im B-Plangebiet anfallendes Schmutzwasser kanii über bestehende öffentliche Abwasseranlagen abeeleitet
n. Für N^ederschlagswasser ist eine Ableitung über öffentliche Abwasseranlagen nicht7ürd~ie°gesamte als

^Allgemeines Wohngebiet" ausgewiesene Fläche gegeben. Mit dem B-Planverfahrc°n und'derdaftireTfo'rdei'-'
en Entwässerungsplanung sind Lösungen ftir eine gesicherte Niederschlagsentwässemngzu''erarbeiten'"Die

; vonNicderschlagswasserm vorhandene Gewässer ist der Einleitung in das öffentliche KanaTsvsteiTi"
'lE!^^s°s"?d die "\^er Beg''""du"B beschriebenen Überlegungen"zurRegen-Riickhaitung,'

Entsiegelung, Abkypelungen, Versickerungen und Verdunstung von Niederschlagswassersehrzubegriißen und
z"J<,o"kret,'s'ere"'.Bei .Ne"ba"vorhaben ist der Abfluss von Niederschlagswasser ins öffentliche AbwaTsersvstem

Niederschlagswasserabflusses zu begrenzen.

Beigefügt finden Sie einen Bestandsplan Abwasser zum Geltungsbereicli. Schmutzwasserkanäle sind braun
t, Mischwasserkanäle magenta und Regeiiwasserkanäle blau.

Für Riickfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Uta Österreich

Sachgebietsleiterin
ian f-ierziger

SB Abwasser

Entsorgungabetrieb der Stadt Chemnitz
Blankenburgstraße 62
091l4Chemnitz
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B^l"\3s^an^22!02^rtse'ngan3 W'ttgensdorf. Untere Haupt-
Stadt Chemnitz - Vorentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren.

^l±s»e.m,schreiben ,ert1alten sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
^hseaSigreumwe"' Landwirtschaft ""dGeotogie"(LfULG)ua;s'T^eFöffeant:
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange

Fluglärm

Änlagensicherheit / Störfallvorsorge
natürliche Radioaktivität
Fischartenschutz und Fischerei und
Geologie

a^^s^sprüfun9weitererBelan9eistaufGrundfeh-
wir.haben,di.e.ptöfung.und Ei"schätzung u.a. auf der Grundlage des
der unter Punkt 2.1 und 3.1 aufgeführten°Untenagen''voTge^lmüme^

1 Zusammenfassendes Prüfergebnfs

^snTeldn^tL^hen dem vorhaben als solchem teine 3rundsätz"-
lTnRa,hm^n.we'tereLplanunge" 2ur. Beba"""g bestehen jedoch Anforderun-
äe".zumRad°nschutz;die2u beachten sind.z^ Begründung und zu'^eite^n
Hinweisen der natürlichen Radioaktivität siehe GlTedemngspau^tu2:u ""

^Lempfehte".auße''d,em'_lmRahme" der weiteren Planbearbeitung die
: 3 folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen"

in

lhr/-e Ansprach partner/.in
Doreen Brandl

Durchwahl

Telefon +49 351 2612-2111
Telefax +49 351 2612-2099

Doreen.Brandl@
smekul.sachsen.de

Ihr Zeichen

61.11 ec

Ihre Nachricht vom
09.02.2023

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
21-2511/8/123

Dresden,
9. Majz 2023

15 Taf&'dt fir
lili^ttS Ltislh.

Besucheranschrift;

Sächsisches Landesamtfür Umwelt
Landwirtschaft und Geolagie
August-Böckstiegel-Straße 3
01326 Dresden

www.lfula.sachsen.de

Verkehreverbindung:
Busiinie 63, 83 und Linie P

Haltestelle Pillnitzer Platz

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplätze vor dem Haus

August-BöckstiegeI-Straße 1.
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Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie des Fischar-
tenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt.

2 Natürliche Radioaktivität

2.1 Unterlagen

[1] Kataster für Natürliche Radi°aktivität;in_S^hs^^ba^e^^f^n^s^u^r
^n°M°bergbaTÜranerzbe7gtauderWismutundErgebnJssenau^de^P^,^^
drol'Qgis"c'hrErfass^g,"Unte7suchung^nd Bewertung bergbaulicher Altlasten" (Alt-
lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz.^ ^ ^

[2] isi^S^^Ä^iSS^
. ^t;te?2°d^Gesetze^om~20. Mai 2021 (BGBI. IS^1_94) 3^^^^

[3] ^cmung' ^"Schute"vorj^jchäd^en ^i^;°^^re^d^ S^a^u^g
(VStlra'h;e^'cahuizverordn"ung'--SfrlSchV)vom 29. November 20^(BGBIJ ^S^^

)"°dirzu tTurchA'rtkeridsrdnttejiV_erordnungzurÄn^Nng^
^huutzvewdn'ung'vom'8:0ktober 2021 (BGBIJS_4645)^geändert^rd^^.^

[4] ^gue^n"ve"rfü"gu"ng'zur~Festtegung\vo_n;G^e^n^u^
Su^'e"n"n^h"§ST21 AteatzTsatz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-
vember2020 (SächsABI. S. 1362).

2.2 Prüfergebnis

Das Plangebiet befindet sich ...

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch keine
"über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor,

- außerMbeines festgelegten Radonvorsorgegebietes  ,aber_nach^uns^^-
^n^s"en'in"ein~e7geotogischer> Einheit Fn^der djez_u_e^arten^^^^^
^heRa'don'aktivitäts^nzentVation in der Bodenluft als auffällig charakterisiert ist
'Da'be'itasse?;'sich'jedoch-keineRückschlüsse auf konkrete Flurstuckezrehen^da
die"Radonkonzerrtration innerhalb der gleichen geologischen Ejnheit^starKen^
S'^wanku'nge^unteniegenkann.Es handelt sich bei dieser_Einschatzun^^omit
^r"un:;eTneaPrognose7ü'r'ein bestimmtes Gebiet, die als Entscheidungshilfe zu
verstehen ist.

Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenke J_edochsmd,^R"ah^
^ite'rer'pTnungen zuriebauung die nachfolgenden Anforderungen zum Radonschutz
zu beachten.

2.3 Anforderungen zum Radonschutz

Das Strahlenschutzgesetz(§§ 121 -^ 1,32SfrJSc^[2]^ndd^nojJfe^ ^h^hu^
wToräTung'(iil^5'!"1'58VSfrlSchV)[3]regeJndie/Anfordei-ung_e^anjJe^^^^^^^^
RcadTn.'"Daaberwur"deein"ReferenzwertwnMOBq/m'_(Becq^p^Kuy^
fiTdie'ü^das'Jahr gemittelte'Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufent-
haltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.
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s^^^^^sss^a^^-^^^
h;^n'o"dFCTh:bllicch'z'uu e3eu^ndeDnezsuetrS S ^"^em"B,a,u9LL"Ld"zu^-'
^S£S^^^^=^^^'ä£
^?^^^ÄSi^s^^^^TodCT
wechselrate'führOT; 'soll 'die DU3'hlruan'^ ^ne'^erl1eMrch!".verminderu"9-der ^
^^^^^ss^s ^s^^ä^^^^

2.4 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz

d°ns^^^^^^^^s^
^^S^S=S^SadonschutzwendensiesichbM-
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle:

> Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

(0371)46124-221
(0371) 46124-299
radonberatunaiSsmekyLsachsen.de
www.smul.sachsen.de/bful

^https://www.bful.sachsRn.de/rarinnherahinr,sstelle.htr
Slatu,n9"werMags .Per lelefon oder E-Ma"; zusäMch'beste'ht dfe'MöalichkBit
einer Vereinbarung individueller persönlicher' BeratungstermTiTe"

3 Geologie
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LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT

UND GEOLOG1E
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3.1 Unterlagen

[1]

t2]

[3]

Anschreiben Stadt Chemnitz, Stadtplan_ungs.m^F;a^E^d^u o. g. Vorhaben
"09'02'2023,Thr-Zeichen: 61.11ec mit digitalen^)ntertegen^2^^ ^

^dtu^^iteo'^r^u°rf'Bebauur;gsplan° :22/0^,prt^nga^^^^^^^^^^
Sec^^a^Te^he^^laa^e°i'chnun7(fei^
SÄ^iSSLandwirtschaftundGeolog^G);^
^tehnTaTuLnadn°KeasSteuriT^ ^t'euirunT^° ~mit'%italer-geologischer
Karte GK25 Blatt Chemnitz Nr. 5143, M. 1 : 25.000

3.2 Prüfergebnls

vu"n'd'°h^i'c°hU'ich''der"Umwe1tprüfung empfehlen wir, nachfolgende Hinweise zu oeruc^-
sichtigen.

3.3 Hinweise

GeotogTerauf'Seite 8'an den aktuellen geologischen Kenntnisstand anzupassen.

Der östliche und nordöstliche Te.MerPlan^s^^b^deJ^^m^^te^w^
^SS^^i^iS^SS-
£2i?:^^i^^=S£

,US9SseDcaruTtervsTh1ießenlsichweichselkaltzeitljche_bishoI^^^

^"moad'erAümt;phTboo>lit"B ngen~an:lm Großteil des^Plangebietes findet sich Phyllit mit
oTeF'gängenmmGiimmers'chiefer "^lokal^h^ieselscto^^ ^ ^^ ^ ^
^^'S'berftäche"ii'e'gen~diie aufgezählten Festgesteine verwittert bis zersetzt mit LO-
ckergesteinseigenschaften vor.

Aus hydrogeologischerSicht bilden die^o^genFlus^un^Ba^ab^ge^n^^^
rT7gar'undwasserteiteV(lokaleDr~uckentlastungszone^H^r^^^^^^^^

^S^G^^^rfcont^rhanden^rJala^^^^^^^^^^
Te°nac'h"Grundwasserzustrom möglicherweise flurgleiche und ju^-

^r^h^l^nSd:Sas^^^GS^^^ ^
^cht^h deruG?undwasserführung Ist von Schwankungen^ Abhangigtejtj^n
^ntseco^giscche^vThartesen"und°de7wassorführung im Vorfluter auszugeben.
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3-3-2 Baugrunduntersuchungen

3"3;3-_ Yersicker""g von Niederschlagswasser

^ÄZ^äSSÄhrt werden-.so'ten diese -
3.3.4 Regelung Geologiedatengesetz l

3.3.5 Übergabe von Ergebnisberichten

3.3.6 Geologische Daten

^s^s^°nen 2um planunssraum sind - den geologisc.en Karten-
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LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT

UND GEOLOGIE

Freistaat

SACHSEN

^S^'S^ ^^reiiun^B^grundunte^chungcn einzube-
ziehen.

3.3.7 Geogene Naturgefahren

zum festgesetzten Oberschwemmungsgebiet hinzuzuzienen.

^^SbSshaei^^^nDuu^csl^eic'hes"pTa"""gsseitigauf einen ausreichenden
Erosionsschub zu achten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Doreen Brandl
Sachbearbeiterin

Dieses Schreiben wurde eleKtronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Seite 6 von 6



KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.1.3 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 184, Zeile 141 INDEX_RC : 141184
Ortsname : Chemnitz-Wittgensdorf
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 7,8 9,8 11,0 12,7 15,0 17,4 19,0 21,1 24,1
10 min 10,0 12,6 14,2 16,3 19,4 22,5 24,6 27,2 31,1
15 min 11,4 14,4 16,2 18,6 22,0 25,6 27,9 31,0 35,4
20 min 12,4 15,6 17,6 20,2 24,0 27,9 30,4 33,8 38,5
30 min 13,9 17,5 19,7 22,7 26,9 31,2 34,1 37,8 43,2
45 min 15,5 19,5 22,0 25,3 30,0 34,8 38,0 42,1 48,1
60 min 16,7 21,0 23,7 27,2 32,3 37,5 40,9 45,4 51,8
90 min 18,5 23,3 26,2 30,1 35,7 41,5 45,3 50,3 57,4

2 h 19,9 25,0 28,2 32,4 38,4 44,6 48,7 54,0 61,6
3 h 21,9 27,6 31,1 35,7 42,4 49,3 53,7 59,6 68,1
4 h 23,5 29,6 33,4 38,3 45,5 52,8 57,6 63,9 73,0
6 h 25,9 32,7 36,8 42,3 50,1 58,2 63,6 70,5 80,5
9 h 28,6 36,0 40,6 46,6 55,3 64,2 70,1 77,7 88,7
12 h 30,6 38,6 43,5 49,9 59,2 68,8 75,0 83,3 95,0
18 h 33,7 42,5 47,9 55,0 65,2 75,8 82,7 91,7 104,7
24 h 36,1 45,5 51,3 58,9 69,8 81,1 88,5 98,2 112,1
48 h 42,6 53,6 60,5 69,4 82,4 95,7 104,4 115,8 132,2
72 h 46,9 59,1 66,6 76,5 90,7 105,4 115,0 127,6 145,6
4 d 50,3 63,3 71,3 81,9 97,1 112,8 123,1 136,6 155,9
5 d 53,0 66,7 75,2 86,3 102,4 119,0 129,8 144,0 164,4
6 d 55,3 69,7 78,5 90,2 106,9 124,2 135,6 150,4 171,7
7 d 57,4 72,2 81,4 93,5 110,9 128,9 140,6 156,0 178,1

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 184, Zeile 141 INDEX_RC : 141184
Ortsname : Chemnitz-Wittgensdorf
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 260,0 326,7 366,7 423,3 500,0 580,0 633,3 703,3 803,3
10 min 166,7 210,0 236,7 271,7 323,3 375,0 410,0 453,3 518,3
15 min 126,7 160,0 180,0 206,7 244,4 284,4 310,0 344,4 393,3
20 min 103,3 130,0 146,7 168,3 200,0 232,5 253,3 281,7 320,8
30 min 77,2 97,2 109,4 126,1 149,4 173,3 189,4 210,0 240,0
45 min 57,4 72,2 81,5 93,7 111,1 128,9 140,7 155,9 178,1
60 min 46,4 58,3 65,8 75,6 89,7 104,2 113,6 126,1 143,9
90 min 34,3 43,1 48,5 55,7 66,1 76,9 83,9 93,1 106,3

2 h 27,6 34,7 39,2 45,0 53,3 61,9 67,6 75,0 85,6
3 h 20,3 25,6 28,8 33,1 39,3 45,6 49,7 55,2 63,1
4 h 16,3 20,6 23,2 26,6 31,6 36,7 40,0 44,4 50,7
6 h 12,0 15,1 17,0 19,6 23,2 26,9 29,4 32,6 37,3
9 h 8,8 11,1 12,5 14,4 17,1 19,8 21,6 24,0 27,4
12 h 7,1 8,9 10,1 11,6 13,7 15,9 17,4 19,3 22,0
18 h 5,2 6,6 7,4 8,5 10,1 11,7 12,8 14,2 16,2
24 h 4,2 5,3 5,9 6,8 8,1 9,4 10,2 11,4 13,0
48 h 2,5 3,1 3,5 4,0 4,8 5,5 6,0 6,7 7,7
72 h 1,8 2,3 2,6 3,0 3,5 4,1 4,4 4,9 5,6
4 d 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3 3,6 4,0 4,5
5 d 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,8 3,0 3,3 3,8
6 d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,6 2,9 3,3
7 d 0,9 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
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Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 184, Zeile 141 INDEX_RC : 141184
Ortsname : Chemnitz-Wittgensdorf
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 11 12 13 13 14 14 15 15 16
10 min 14 16 17 18 19 19 20 20 21
15 min 16 18 19 20 21 22 22 23 23
20 min 17 19 20 21 22 23 24 24 25
30 min 18 21 22 23 24 25 25 26 26
45 min 19 21 22 23 24 25 26 26 27
60 min 19 21 22 23 25 25 26 26 27
90 min 19 21 22 23 24 25 25 26 27

2 h 18 20 22 23 24 25 25 25 26
3 h 17 20 21 22 23 24 24 25 25
4 h 17 19 20 21 22 23 23 24 24
6 h 16 18 19 20 21 22 22 23 23
9 h 15 17 18 19 20 21 21 22 22
12 h 14 16 17 18 19 20 20 21 21
18 h 14 15 16 17 18 19 19 20 20
24 h 13 15 16 17 17 18 19 19 20
48 h 13 14 15 15 16 17 17 18 18
72 h 14 14 15 15 16 16 17 17 18
4 d 14 14 15 15 16 16 17 17 17
5 d 15 15 15 15 16 16 16 17 17
6 d 15 15 15 15 16 16 16 17 17
7 d 15 15 15 16 16 16 16 17 17

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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